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Hinweis
Anhängerkran

• Die pptx stellt lediglich die persönliche Meinung des Autors
dar und nicht –auch nicht teilweise- die Meinung der Hoch-
schule für Polizei […] NRW oder einer Polizeibehörde. Die
pptx erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
stellt keine Musterlösung dar.

• Für eine Rechtsberatung iSe umfassenden Einzelfallprüfung ist
weiterhin ein professioneller Rechtsbeistand unabdingbar.
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• Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird eine
Fahrzeugkombination angehalten und überprüft, bestehend
aus einem Lkw und einem Anhängerkran.

• Der Fahrer händigt seinen Führerschein und die Zulassungs-
bescheinigungen aus.

Sachverhalt
Anhängerkran
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Sachverhalt
Anhängerkran
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Sachverhalt
Anhängerkran
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Sachverhalt
Anhängerkran

© P. Emmerich
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Sachverhalt
Anhängerkran
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Sachverhalt
Anhängerkran
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Übersicht
Anhängerkran

Rili 1999/37/EG

Anlage 6 FZV

VO (EU) 2018/858
DV 2020/683

Fahrzeugklasse

Rili 2007/46/EG VO (EU) 2019/2144
DV (EU) 2021/535

§ 34 StVZO
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Fahrzeugklasse
Anhängerkran

Fahrzeugklasse O2:

Anhänger zGM ≤ 3500 kg

Fahrzeugklasse O2:

Anhänger zGM ≤ 3500 kg
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Fahrzeugklasse
Anhängerkran

Unterschiedliche Eintragungen 
der zGM ?Fahrzeugklasse O2:

Anhänger zGM ≤ 3500 kg

Fahrzeugklasse O2:

Anhänger zGM ≤ 3500 kg
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Fahrzeugklasse
Anhängerkran

„Die technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand eines Anhängers
umfasst die statische Masse, die in angekuppeltem Zustand auf das Zug-
fahrzeug übertragen wird.“

• Masse mit Stützlast

„Bei einem […] Starrdeichselanhänger muss die für die Klasseneinteilung des
Fahrzeugs maßgebliche Gesamtmasse der von den Rädern einer Achse auf den
Boden übertragenen Last entsprechen, wenn der Anhänger mit dem
Zugfahrzeug verbunden ist“.

• Masse nach Abzug der Stützlast

Anhang XIII Nr. 1.6
DV (EU) 2021/535

Anhang I Nr. 2.2.3
VO (EU) 2018/858
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Fahrzeugklasse
Anhängerkran

Wenn der Anhänger mit dem Zugfahrzeug verbunden ist, wird die
zGM des Anhängers um die Stützlast vermindert.

Die Stützlast liegt ja auf dem ziehenden Kfz auf und reduziert so
die Belastung des Anhängers.

• zGM 3650 kg
• – Stützlast 150 kg

3500 kg (= Fahrzeugklasse O2)

Anhang I Nr. 2.2.3
VO (EU) 2018/858
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Fahrzeugklasse
Anhängerkran

KBA, Leitfaden ZB
S. 16
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Begriff: zGG / zGM / tzGM
Anhängerkran

• Die StVZO verwendet mehrheitlich den Begriff des zulässigen
Gesamtgewichts (zGG).

• siehe u.a. § 34 VII StVZO

• Die StVZO verwendet in Anlage XXIX (EG-Fahrzeugklassen)
den Begriff *zulässige Gesamtmasse* (zGM).

• Sie wird definiert als *die technisch zulässige Gesamt-
masse in beladenem Zustand* (tzGM).

Anlage XXIX, 
Abschnitt 1, Satz 1



Bernd Huppertz
17

Begriff: zGG / zGM / tzGM
Anhängerkran

• Unterscheide:

• Technisch zulässige Gesamtmasse (tzGM)
• Gesetzlich zulässige Gesamtmasse (zGM)
• Zulässige Gesamtmasse für ein konkret zu be-

wertendes Fahrzeug
• Zulässige Höchstmasse (zHM)
• Individuelle zulässige Gesamtmasse
• Amtlich zulässige Gesamtmasse



Legaldefinition § 34 III Satz 2 StVZO

Bernd Huppertz
18

Begriff: zGG / zGM / tzGM
Anhängerkran

• Gesetzlich zulässiges Gesamtgewicht (zGM)
… ist das Gewicht, das unter Berücksichtigung der

Bestimmungen des § 34 II Satz 2 StVZO und der
Absätze 5 und 6 des § 34 StVZO nicht überschritten
werden darf.
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Begriff: zGG / zGM / tzGM
Anhängerkran

• Gesetzlich zulässiges Gesamtgewicht
• Die in § 34 StVZO aufgeführten Höchstgrenzen der zGM

stellen lediglich einen abstrakt-generellen Höchstwert
für die jeweils dargestellte Fahrzeugart in Abhängigkeit
zur Anzahl der Achsen dar.

Abstrakt-generell deshalb, weil der 
Bezug zu einem konkreten Fahrzeug 
fehlt.



• Zulässige Gesamtmasse eines konkret zu bewertenden
Fahrzeugs

… ist die „im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamt-
masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs“.

• Zulässige Höchstmasse (zHM)
• Individuelle zulässige Gesamtmasse

• Amtlich zulässige Gesamtmasse

Bernd Huppertz
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Begriff: zGG / zGM / tzGM
Anhängerkran

Derpa in: Hentschel/König
Rn. 5 zu § 34 StVZO;
Karneth/Koehl
Rn. 4 zu § 34 StVZO

Rili 1999/37/EG kons. Fassung
Anhang I, Kap. II 6

OVG Münster
VRS 118 (2010) Nr. 14, S. 61-64
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Begriff: zGG / zGM / tzGM
Anhängerkran

• Zulässige Gesamtmasse eines konkret zu bewertenden
Fahrzeugs

• Die zGM stellt das im Zulassungsverfahren fest-
gestellte Gesamtgewicht dar, wie es in der Zulassungs-
bescheinigung des Kfz bzw. Anhängers eingetragen ist.

• Es handelt sich insofern um die amtliche (höchst-) zGM
des Kfz bzw. Anhängers.

BayObLG NZV 1997, 530
OLG Düsseldorf VRS 82 (1992), 233
OLG Karlsruhe VRS 73 (1987), 213 (216)



Derpa in: Hentschel/König
Rn. 5 zu § 34 StVZO
BMV 27.10.2021
Az: L24-GS 904
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Begriff: zGG / zGM / tzGM
Anhängerkran

• Zulässige Gesamtmasse eines konkret zu bewertenden
Fahrzeugs

… darf die technisch zulässige Gesamtmasse nicht über-
steigen.

• Zumeist wird die gesetzlich zulässige Gesamt-
masse übernommen.

• Bei „Auflastung“ bzw. „Ablastung“ wird der
individuelle Wert eingetragen.
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Begriff: zGG / zGM / tzGM
Anhängerkran

• Zulässige Gesamtmasse eines konkret zu bewertenden
Fahrzeugs

• Das gilt auch, „wenn das amtliche Gesamtgewicht auf
Wunsch des Fahrzeughalters weit unterhalb der für den
Fahrzeugtyp üblichen zGM angesetzt [und eingetragen]
wurde“ [„Ablasten“].

OLG Karlsruhe VRS 73 (1987), 213 (216)
AG Freiburg VM 1992, Nr. 89
VG Köln 06.07.2010 -27 K 4077/08-
VG Köln 18.10.2016 -14 K 5946/15-
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Begriff: zGG / zGM / tzGM
Anhängerkran

• Zulässige Gesamtmasse eines konkret zu bewertenden
Fahrzeugs

• Die Angaben zur zGM eines konkret zu bewertenden
Fahrzeugs sind der zugehörigen Zulassungs-
bescheinigung zu entnehmen.

• Es entspricht allgemeiner Verwaltungspraxis, Fahrzeu-
ge unter bestimmten Voraussetzungen „abzulasten“.
Eine solche Eintragung legt verbindlich die zGM des
jeweiligen Fahrzeugs fest.

OVG Münster 
VRS 118 (2010), Nr. 14, S. 61-64



KBA (Hrsg.), Leitfaden zur Ausfüllung der ZB I
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Eintragungen in der Zulassungsbescheinigung
Anhängerkran

• Die technisch zulässige Gesamtmasse
… ist auf der Zulassungsbescheinigung in Feld F.1 ver-

merkt:
• „Technisch zulässige Gesamtmasse in kg“

• Die zGM eines konkret zu bewertenden Fahrzeugs
… ist auf der Zulassungsbescheinigung in Feld F.2 ver-

merkt:
• „Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamt-

masse in kg“
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Eintragungen in der Zulassungsbescheinigung
Anhängerkran

tzGM (F.1)
vs.
amtliche zGM (F.2)
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Eintragungen in der Zulassungsbescheinigung
Anhängerkran


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Fehlerhafte Eintragungen in der Zulassungsbescheinigung
Anhängerkran

?
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Fehlerhafte Eintragungen in der Zulassungsbescheinigung
Anhängerkran

?
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Fehlerhafte Eintragungen in der Zulassungsbescheinigung
Anhängerkran

• Der Halter ist grundsätzlich verantwortlich für die Richtigkeit
der Eintragungen in der Zulassungsbescheinigung.

• Das gilt insbesondere bezüglich der Mitteilungspflichten bei
Änderungen iSd § 15 FZV.

• Bei der Erstausstellung der Zulassungsbescheinigung gilt:
• „Wenn der Halter es nicht besser gewusst hat und

nicht besser hätte wissen können, kann ihm daraus
kein Nachteil entstehen.“

• „Das sieht bei bewusster Täuschung der Zulassungsstelle
anders aus.“

Mitteldeutsche Zeitung v. 
14.09.2007
Kostspielige Vertipper: Falsche 
Einträge im Kfz-Schein

https://www.mz.de/leben/auto/kostspielige-vertipper-falsche-eintrage-im-kfz-schein-2791805#:%7E:text=%C2%ABDie%20Frage%20ist:%20Wer%20bezahlt,ungerechtfertigt%20zu%20viel%20Steuern%20zahlt.
https://www.mz.de/leben/auto/kostspielige-vertipper-falsche-eintrage-im-kfz-schein-2791805#:%7E:text=%C2%ABDie%20Frage%20ist:%20Wer%20bezahlt,ungerechtfertigt%20zu%20viel%20Steuern%20zahlt.
https://www.mz.de/leben/auto/kostspielige-vertipper-falsche-eintrage-im-kfz-schein-2791805#:%7E:text=%C2%ABDie%20Frage%20ist:%20Wer%20bezahlt,ungerechtfertigt%20zu%20viel%20Steuern%20zahlt.
https://www.mz.de/leben/auto/kostspielige-vertipper-falsche-eintrage-im-kfz-schein-2791805#:%7E:text=%C2%ABDie%20Frage%20ist:%20Wer%20bezahlt,ungerechtfertigt%20zu%20viel%20Steuern%20zahlt.
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Fehlerhafte Eintragungen in der Zulassungsbescheinigung
Anhängerkran

• Die Polizei muss bei einer etwaigen Verkehrskontrolle von der
Richtigkeit der Eintragungen in der Zulassungsbescheinigung
ausgehen.

• Das gilt nicht bei Fälschungsmerkmalen oder wenn der
Eintragungsfehler so offensichtlich ist, dass er auch einem Laien
auffällt.

• Die Polizei muss ihr Einschreiten auf der Grundlage dieser
Eintragungen rechtfertigen.

• Verbot der Weiterfahrt, Sicherstellung, Wägung,
Anzeigenerstattung usw.

• Das gilt hier insbesondere für die Eintragung in Feld F.2



§ 3 III Nr. 2 lit. d) FZV
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Ausnahmen
Anhängerkran

2. Folgende Anhänger
a. Lof Anhänger
b. Wohn- u. Packwagen im Schaustellergewerbe
c. Fahrbare Baubuden
d. Arbeitsmaschinen
e. Sportanhänger
f. einachsige Anhänger hinter Krafträdern …
g. Anhänger zu Feuerlöschzwecken
h. Lof Arbeitsgeräte
i. Sitzkarren
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Definition
Anhängerkran

• Anhänger-Arbeitsmaschinen sind Anhänger, die nach ihrer
Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest
verbundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit und nicht
zur Beförderung von Personen und Gütern bestimmt und
geeignet sind.



§ 3 I FZV
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Rechtsfolgen
Anhängerkran

• Wird auch nur eine der in
o § 3 III Nr. 2 lit. d) FZV

aufgeführten Bedingungen
o bauliche Geeignetheit und Ausrüstung

nicht eingehalten, kann sich der Betroffene nicht mehr auf die
Ausnahme und damit nicht mehr auf die Zulassungsfreiheit
berufen.

• Dann wird die Anhänger-Arbeitsmaschine zulassungspflichtig
und es liegt ein Verstoß gegen § 3 I FZV i.V.m. § 77 Nr. 1 FZV
vor.



§ 3 III Nr. 2 lit. d) FZV
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Rechtsfolgen
Anhängerkran

• Werden alle in

o § 3 III Nr. 2 lit. d) FZV

aufgeführten Bedingungen eingehalten, ist der Anhänger
(weiterhin) als zulassungsfreies Fahrzeug anzusehen.

• Im nächsten Schritt sind dann die Voraussetzungen zur
Inbetriebnahme von zulassungsfreien Fahrzeugen nach § 4
FZV zu prüfen.
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Voraussetzungen
Anhängerkran

• Die Voraussetzungen zur Inbetriebnahme von zulassungsfreien
Anhänger-Arbeitsmaschinen ergeben sich aus

• Höchstgeschwindigkeit ≤ 25 km/h
• § 4 I FZV

• Betriebserlaubnispflicht
• Höchstgeschwindigkeit > 25 km/h

• § 4 II Nr. 3 FZV
• Amtliches (grünes) Kennzeichen

• § 13 FZV
• Zulassungsbescheinigung

§ 4 FZV



§ 4 FZV i.V.m. § 77 Nr. 1 FZV
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Rechtsfolgen
Anhängerkran

• Wird auch nur eine der in § 4 FZV aufgeführten Bedingungen
nicht eingehalten, liegt

… zwar kein Verstoß gegen § 3 I FZV vor. Die Fahrzeuge
bleiben weiterhin zulassungsfrei.

… ein Verstoß gegen § 4 FZV iVm § 77 Nr. 1 FZV vor.
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Rechtsfolgen
Anhängerkran



Bernd Huppertz
39

Anhängerkran

• Anhänger-Arbeitsmaschinen mit 25 km/h sind nur noch selten
anzutreffen.
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Anhängerkran

• Anhänger müssen für eine Geschwindigkeit von mindestens
100 km/h gebaut und ausgerüstet sein.

• Sind sie für eine niedrigere Geschwindigkeit gebaut und
ausgerüstet, müssen sie entsprechend § 58 StVZO für diese
Geschwindigkeit gekennzeichnet sein.

§ 30a II StVZO



Bernd Huppertz
41

Anhängerkran

• Welche Höchstgeschwindigkeit ist gemeint ?

• Betriebsgeschwindigkeit ?
• Tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit

• bbH ?
Geschwindigkeit, die von einem Kfz nach seiner
vom Hersteller konstruktiv vorgegebenen
Bauart […] nicht überschritten werden kann.!
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Anhängerkran

• Welche Höchstgeschwindigkeit ist gemeint ?

• § 58 III StVZO
• Die dort genannten Fahrzeuge müssen mit Geschwindig-

keitsschildern gekennzeichnet sein, weil sie aufgrund ihrer
bbH technisch nicht schneller fahren können und allein
deshalb auch nicht schneller fahren dürfen.

• § 4 II Nr. 3 FZV, § 58 I StVZO
Die hier ausschlaggebenden zulassungsrechtlichen Vor-
schriften beziehen sich auf ausdrücklich nicht auf die „bbH“
sondern auf die „zulässige Höchstgeschwindigkeit“.
Betriebsgeschwindigkeit, mit der der Anhänger mitgeführt
werden darf, obwohl er womöglich technisch schneller
fahren könnte.

!
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Anhängerkran

Keine Eintragung der 
Höchstgeschwindigkeit
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Anhängerkran

© P. Emmerich
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Grünes Kennzeichen 
Anhängerkran

• Für ein Fahrzeug, dessen Halter von der Kraftfahrzeugsteuer
befreit ist, ist ein grünes Kennzeichen zuzuteilen.

• Von der Kraftfahrzeugsteuer befreit sind ua Fahrzeuge, die
von der Zulassungspflicht nach § 3 FZV ausgenommen sind.

• hier: Arbeitsmaschinen iSd § 3 III Nr. 2 d) FZV

§ 10 II FZV

§ 3 Nr. 1 KraftStG
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Grünes Kennzeichen 
Anhängerkran

Grünes Kennzeichen
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Versicherungspflicht
Anhängerkran

• Versicherungspflichtige Fahrzeuge sind ua
• Kfz – Anhänger

• unabhängig, ob angekuppelt oder abgekuppelt

• Versicherungsfreie Fahrzeuge
• Zulassungsfreie Anhänger

• Arbeitsmaschinen iSd § 3 III Nr. 2 d) FZV

§ 1a I Nr. 1 c) PflVG

§ 2a I Nr. 2 PflVG
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Verstoß gegen das PflVG
Anhängerkran

• Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird
bestraft, wer entgegen § 6 PflVG ein Fahrzeug [ohne Haft-
pflichtversicherung] gebraucht oder den Gebrauch gestattet.

• Für die Strafbarkeit kommt es ausschließlich auf das formelle
Bestehen des Vertrages an.

• Ob materieller Versicherungsschutz besteht, ist für die Straf-
barkeitsfrage ohne Belang.

§ 30 I PflVG

HK, Rn. 16 zu Vor § 23 FZV
MüKo-StVR, Rn. 20f. zu § 6 PflVG
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Überladung durch Zubehör
Anhängerkran

• Anhängerkräne werden oft von Dachdeckerfirmen eingesetzt.
Bisweilen führen diese Zubehör auf dem Anhängerkran mit.
Das erhöht die tatsächliche Gesamtmasse (tGM):

• Personenkorb ≈ 70 kg
• Schuttmulde ≈ 50 kg
• Ziegelzange ≈ 50 kg
• Hakenflasche ≈ 30 – 80 kg
• Kettengehänge/Kreuzgehänge ≈ 10 – 20 kg
• Kontergewichte ≈ 200 – 350 kg
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Überladung durch Zubehör
Anhängerkran

Personenkorb
© P. Emmerich
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Überladung durch Zubehör
Anhängerkran

Personenkorb
© P. Emmerich
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Überladung durch Zubehör
Anhängerkran

Schuttmulde
© P. Emmerich
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Überladung durch Zubehör
Anhängerkran

Kontergewicht
© P. Emmerich
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Überladung des Anhängekrans
Anhängerkran

• Die tatsächliche Gesamtmasse (tGM) setzt sich zusammen aus

• der Leermasse des Fahrzeugs und
• aller darauf/daran mitgeführter Gegenstände

• Die tGM darf die zGM nicht überschreiten.

• Entscheidend für die Einhaltung der gesetzlichen Be-
stimmungen ist die unter F.2 ausgewiesene (amtliche]
zulässige Gesamtmasse.

• Überschreitet die tGM die zGM spricht man von
Überladung.
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Überladung des Anhängekrans
Anhängerkran

Leermasse
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Überladung des Anhängekrans
Anhängerkran

tzGM (F.1)
vs.
amtliche zGM (F.2)
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Überladung des Anhängekrans
Anhängerkran

• Die Leermasse des Anhängerkrans beträgt 3420 kg.

• Das mitgeführte Zubehör kommt in Summe auf 500 kg.

• Dann beträgt die tatsächliche Gesamtmasse 3920 kg

• Die zGM darf jedoch 3500 kg nicht übersteigen.

• Die Überladung beträgt 420 kg

• Hiervon ist die Verkehrsfehlergrenze der benutzten
Waage abzuziehen (hier: 50 kg)

• Die vorwerfbare Überladung beträgt 370 kg = 12%

OWi: 
§ 34 III S. 2 StVZO
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Überladung der Fahrzeugkombination
Anhängerkran

• Das zGM errechnet sich bei Zügen mit Starrdeichselanhängern
(SDAH) aus der Summe der zGM des ziehenden Fahrzeugs
und des Starrdeichselanhängers, vermindert um den jeweils
höheren Wert

• der zulässigen Stützlast des ziehenden Fahrzeugs oder
• der zulässigen Stützlast des Starrdeichselanhängers,

§ 34 VII Nr. 2 StVZO
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Überladung der Fahrzeugkombination
Anhängerkran
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Überladung der Fahrzeugkombination
Anhängerkran

• Die zGM des ziehenden Kfz beträgt 3040 kg

• Die zGM des Anhängerkrans beträgt 3500 kg

• In Summe 6540 kg

• Davon ist abzuziehen der höhere Wert der Stützlast
hier: 150 kg

• Damit beträgt die zGM der Fahrzeugkombination 6390 kg
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Überladung der Fahrzeugkombination
Anhängerkran

LeermasseLeermasse
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Überladung der Fahrzeugkombination
Anhängerkran

• Die Leermasse des ziehenden Kfz beträgt 2178 kg

• Die Leermasse des Anhängerkrans beträgt 3420 kg

• Das mitgeführte Zubehör wiegt 500 kg

• Zzgl. Fahrergewicht (pauschal) 75 kg

• Damit beträgt die tGM der Fahrzeugkombination 6173 kg
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Überladung der Fahrzeugkombination
Anhängerkran

• Die tGM der Fahrzeugkombination (6173 kg) darf die zGM der
Fahrzeugkombination (6390 kg) nicht überschreiten.

• Gemäß Eintragung in der Zulassungsbescheinigung des
ziehenden Kfz darf die zGM des Zuges 5500 kg nicht über-
schreiten.

• Somit liegt eine Überladung der Fahrzeugkombination um 890
kg (= 16%) vor.

OWi: 
§ 34 III S. 2 StVZO
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Überladung der Fahrzeugkombination bei fehlerhafter Eintragung in der 
Zulassungsbescheinigung

Anhängerkran

• Die Polizei muss bei einer Verkehrskontrolle hier insb. von der
Richtigkeit der Eintragung in Feld F.2 ausgehen:

• Die zGM des ziehenden Kfz beträgt 3040 kg

• Die zGM des Anhängerkrans beträgt 3650 kg

• In Summe 6690 kg

• Davon ist abzuziehen der höhere Wert der Stützlast
hier: 150 kg

• Damit beträgt die zGM der Fahrzeugkombination 6240 kg
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Überladung der Fahrzeugkombination bei fehlerhafter Eintragung in der 
Zulassungsbescheinigung

Anhängerkran

• Die tGM der Fahrzeugkombination (6173 kg) darf die zGM der
Fahrzeugkombination (6690 kg) nicht überschreiten.

• Gemäß Eintragung in der Zulassungsbescheinigung des
ziehenden Kfz darf die zGM des Zuges 5500 kg nicht über-
schreiten.

• Somit liegt eine Überladung der Fahrzeugkombination um
1190 kg (= 21%) vor.

OWi: 
§ 34 III S. 2 StVZO
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Anhängelast
Anhängerkran

• Die Anhängelast ist jede hinter einem Kfz mitgeführte Last
unabhängig von ihrer Beschaffenheit.

• Der Begriff „Anhängelast“ umfasst die tGM.

• Die zulässige Anhängelast wird in der Zulassungs-
bescheinigung des Kfz eingetragen, in der Unterscheidung, ob
der Anhänger über eine eigene Bremsanlage verfügt oder
nicht.

§ 42 StVZO
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Anhängelast
Anhängerkran

Anhängelast
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Anhängelast
Anhängerkran

• Die Anhängelast beträgt 2800 kg

• Die tGM des Anhängerkrans beträgt 3920 kg

• Die Anhängelast wurde um 1120 kg (= 40 %) überschritten

OWi:
§ 42 I StVZO
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Stützlast
Anhängerkran

• Die Stützlast ist die Last, die über die Anhängerkupplung des
Anhängers auf die Kupplung des ziehenden Kfz drückt.

• Die Stützlast des ziehenden Kfz beträgt 120 kg.

• Die Stützlast des Anhängerkrans beträgt 150 kg.

§ 44 StVZO
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Stützlast
Anhängerkran

• Je höher die tGM des Anhängekran ist und/oder je mehr der
Schwerpunkt der Last zB durch Zubehör nach vorne verlagert
wird, je mehr wird die Anhängerkupplung des ziehenden Kfz
belastet. Eine Überschreitung der Stützlast wird dann immer
wahrscheinlicher.

• Um die gesetzlich vorgeschriebene Mindeststützlast zu
berechnen, multipliziert man die tGM des Anhängerkrans (=
3920 kg) mit 0,04 = 156,8 kg.

• Die Stützlast darf jedoch die zulässige Stützlast des ziehenden
Kfz (120 kg) nicht überschreiten. OWi:

§ 44 StVZO
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Stützlast
Anhängerkran

• Die Mindeststützlast von 156,8 kg überschreitet bereits die
zulässige Stützlast des ziehenden Kfz (120 kg).

• Wie hoch die Stützlast tatsächlich ist, lässt sich jedoch nur
durch eine spezielle Stützlastwaage oder durch Mehrfach-
verwiegung ermitteln.

OWi:
§ 44 StVZO



§ 21 I Nr. 1 StVG
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Obersatz
Anhängerkran

• Der Fahrer des Pkw (F) könnte sich iSd § 21 I Nr. 1 StVG
strafbar gemacht haben.

• Dazu müsste er im öffentlichen Straßenverkehr ein Kfz
geführt haben ohne im Besitz der erforderlichen
Fahrerlaubnis zu sein.



§ 2 I StVG; § 4 I Satz 1 FeV; § 6ff. FeV
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Fahrerlaubnispflicht
Anhängerkran

• Wer auf öffentlichen Straßen ein Kfz führt bedarf der
Fahrerlaubnis.

• Die Fahrerlaubnis wird in bestimmten Klassen erteilt.



• Kfz mit einer zGM ≤ 3500 kg, die zur Beförderung von mehr als
8+1 Personen ausgelegt und gebaut sind.
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Klasse B
Anhängerkran

!
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Klasse BE
Anhängerkran

• Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der
Klasse B und einem Anhänger bestehen, sofern die zGM des
Anhängers 3500 kg nicht übersteigt.

!
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Klasse BE
Anhängerkran

• Die zGM einer Fahrzeugkombination errechnet sich aus der
Summe der zGM der Einzelfahrzeuge ohne Berücksichtigung
von Stütz- und Aufliegelasten.

• Der Vorwegabzug der Stützlast:

3650 kg – 150 kg = 3500 kg

verbietet sich auch deshalb, weil dieser nur bzgl. der
Klassifizierung des Anhängers iSd VO (EU) 168/2013
vorgenommen wird.

§ 6 I S. 2 FeV

!
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Klasse BE 
Anhängerkran

• Die Fahrzeugkombination bestehend aus dem VW Amarok
und dem Anhängerkran (zGM 3500 kg) erfordert die
Fahrerlaubnisklasse BE.

!
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Klasse C1E bei fehlerhafter Eintragung in der ZB
Anhängerkran

• Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der
Klasse B und einem Anhänger mit einer zGM von mehr als
3500 kg bestehen […].

?
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Klasse C1E bei fehlerhafter Eintragung in der ZB
Anhängerkran

• Die Polizei muss bei einer Verkehrskontrolle hier insb. von der
Richtigkeit der Eintragung in Feld F.2 ausgehen:

• Die Fahrzeugkombination bestehend aus dem VW Amarok
und dem Anhängerkran (zGM 3650 kg) erfordert die
Fahrerlaubnisklasse C1E.

• Verbot der Weiterfahrt, Führerscheinsicher-
stellung, Anzeigenerstattung

?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

EPHK a.D. Bernd Huppertz
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